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Sicheres Grün
Haftung der Kommune für öffentliche Grünanlagen

Sobald Personenverkehr auf Grünflächen zugelassen wird, sind Kommunen dort für die Verkehrssicherungspflicht zuständig

Öffentliche Grünanlagen dienen u. a. zur Erholung für 
die Bürger. Damit die Bürger nicht zu Schaden kom-
men, muss die Gemeinde auf die Verkehrssicherheit der 
Grünanlage achten. Denn wer in seinem Verantwor-
tungsbereich eine Gefahrenlage für Dritte schafft oder 
andauern lässt, muss diese Gefährdung vermeiden. 
Es gilt für ihn die allgemeine Rechtspflicht, diejenigen 
Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich und ihm zu-
mutbar sind, um die Schädigung Dritter möglichst zu 
verhindern (BGH NJW 2007, 762 und 1684). Wer also 
Personenverkehr in einer öffentlichen Grünanlagen er-
öffnet oder zulässt, haftet für Schäden, die deren Be-
nutzer erleiden, weil die Grünanlage nicht verkehrssi-
cher war. Für die Kommune besteht also eine Pflicht zur 
Sicherung des Verkehrs.

Diese Pflicht ist vielfach ausgestaltet:

Die Wege und Einrichtungen (Parkbänke, Spielgeräte, 
Brunnen, Teiche etc.) sind regelmäßig zu kontrollieren. 
Die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Kon-
trollen sind von der Zahl der Benutzer abhängig, sodass 
z. B. im Winter bei geringerem Publikumsverkehr die 
Kontrollen weniger häufig sein müssen als während der 
Schönwetterperiode.

Eine öffentliche Grünanlage wie z. B. ein Kurpark, wo 
auch ältere oder behinderte Menschen sich aufhalten, 
muss in kürzeren Abständen kontrolliert werden. Vor-
handenes Laub muss ebenso entfernt werden wie im 
Winter geräumt und gestreut werden muss (vgl. dazu 
aber unten).

Gefährliche Löcher oder andere Unebenheiten gehören 
aufgefüllt oder es muss vor ihnen gewarnt werden.

Allerdings muss auch der Fußgänger auf seinen Weg 
achten und ihn so annehmen, wie er sich ihm erkenn-
bar darbietet. Gerade in öffentlichen Grünanlagen ist der 
Fußgänger nicht so stark abgelenkt wie z. B. in einer Fuß-
gängerzone, wo stärkerer Personenverkehr herrscht und 
Schaufenster zum Betrachten einladen, sodass der Fuß-
gänger von seinem eigentlichen Fußweg abgelenkt ist. 
Aus diesem Grund und weil gewöhnlich in öffentlichen 
Grünanlagen nicht viele Fußgänger gleichzeitig gehen, 
sind die Anforderungen hinsichtlich der Sorgfaltspflicht 
gegenüber der Kommune geringer.

Daraus folgt auch, dass im Winter grundsätzlich nur die 
Hauptwege zu räumen und zu streuen sind. Es ist näm-
lich dem Fußgänger ein geringer Umweg zuzumuten, 
wenn die Nebenwege nicht winterdienstlich betreut 
worden sind. 
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Benutzen Fußgänger trotzdem einen – un-
gesicherten – Nebenweg im Winter, so ge-
schieht es auf ihre eigene Gefahr. Das Glei-
che gilt für Trampelpfade. Eine Ausnahme 
ist allerdings dann zu machen, wenn sich 
der Nebenweg oder der Trampelpfad zu 
einem Hauptweg entwickelt, weil ihn die 
meisten Fußgänger benutzen. Dann lebt 
für die Kommune die Verkehrssicherungs-
pflicht wieder auf. 

Will sie dieser Pflicht nicht nachkommen, muss sie geeignete Maßnahmen tref-
fen, dass der Nebenweg oder Trampelpfad von Fußgängern nicht mehr benutzt 
werden kann, z. B. Verbotsschilder oder Absperrungen anbringen. Nützen diese 
Maßnahmen nichts, ist die Gemeinde wieder in der Pflicht zur Sicherung des 
Weges oder Pfades.

Es besteht auch keine Pflicht, an Wochenenden, wo die Parkanlagen besonders 
frequentiert werden, sie regelmäßig zu kontrollieren, es sei denn, es bestünde hier-
zu ein besonderer Anlass (Konzert-, Theateraufführungen etc.).

Parkbänke und sonstige Einrichtungen in öffentlichen Grünanlagen müssen verkehrs-
sicher sein und daher regelmäßig kontrolliert werden, wobei in aller Regel Sichtkont-
rollen genügen. Ist eine Sichtkontrolle nicht möglich, weil z. B. der zu kontrollierende 
Gegenstand durch Gesträuch oder Laub verdeckt ist, dann muss der Kontrolleur im 
Einzelfall entscheiden, ob er eine eingehende Kontrolle vornehmen will.

Auf Brunnen, Teiche, ganz allgemein Gewässer in öffentlichen Grünanlagen, ist 
großes Augenmerk zu richten, weil sie besonders für Kinder gefährlich werden 
können. Deshalb sind Brunnen mit Gittern oder durch Auffüllen mit Kies so zu 
sichern, dass Kinder nicht ertrinken können. Weiher, Teiche, Bäche, Kanäle sind 
nur so weit zu sichern, wie es ein in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch 
für ausreichend halten darf, um andere vor Schaden zu bewahren (BGH Versi-
cherungsrecht 1994, 1486).

Die Pflicht zur Verkehrssicherung darf auch bei Mäharbeiten nicht vernachlässig 
werden. Es ist bekannt, dass beim Einsatz von Mähmaschinen oder Rasentrimmern 
auch Gegenstände (Steine, verbliebener Splitt vom Winter etc.) hochgeschleudert 
werden und Menschen treffen können. Der gemeindliche Gärtner muss das ge-
fährdete Gebiet sperren oder besonders sorgfältig arbeiten, z. B. Auffangbehälter 
verwenden oder Planen anbringen. Die Fürsorgepflicht für andere geht dem Inter-
esse des Gärtners vor, seine Arbeit ungehindert und zügig durchzuführen.

Die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht sollte stets zuverlässig dokumentiert 
werden, damit im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen einem 
Geschädigten und der Gemeinde ausreichender Beweis geführt werden kann.

| Thomas Mailer
Rechtsanwalt

Werden Trampelpfade zu Hauptwegen,  
hilft nur noch ein Verbotsschild, um die 

Verkehrssicherungspflicht einzuschränken

Vorsicht auch bei der Parkpflege, damit Besucher 
nicht durch Geräte und Arbeiter verletzt werden

www.der-anhaengerpark.de

UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH
DER ANHÄNGERPARK 
Gewerbegebiet Pessenburgheim
Am Schlarpfengrund 2
86684 Holzheim

Tel. 08276 5890-900
Fax 08276 5890-999

info@der-anhaengerpark.de
www.der-anhaengerpark.de

Anhänger direkt 
vom Hersteller!

UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH
DER ANHÄNGERPARK 

Besuchen Sie uns an 
unserem Stand D-409
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